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MoBoKurs 2008
10 m Seen + Flüsse

(für Neusiedlersee o.ä. – nicht jedoch für Wasserstraßen wie Donau)

Es findet im Frühjahr wieder ein MoBo-Kurs statt.

Kurs 
Theorie 11 04      1800 - 2100 Praxis

12 04      0900 - 1300 12 04 ab ca.1400
18 04      1800 - 2100
25 04      1800 - 2100

26 04 0900-1200 bei Bedarf

Voraussetzungen: 
Mitglied im LSV-Bgld, vollendetes 18. Lebensjahr

erforderliche Unterlagen:
• Prüfungsantrag
• eine beidseitige Führerscheinkopie 
• zwei Passfotos (beschriftet) 
• Geburtsurkunde od. Reisepass (Kopie). 

Wurde der Führerschein vor 1.1.1973 ausgestellt, so ist ein Erste Hilfe Zeugnis beizubrin-
gen (lebensrettende Sofortmaßnahme). Ist kein Führerschein vorhanden, so ist dies durch 
eine amtsärztliche Bestätigung und durch ein Leumundszeugnis zu ersetzen.

Kursort: Neusiedl (UYCNs)

Prüfung: am 30 04 2008 ab 0830 beim UYCNs durch BgldLReg

Kosten:  für Kurs, Skriptum, Einweisung in das Prüfungsboot ca. EUR 135,-, 
Prüfungsgebühr ist direkt mit dem Amt der LReg abzurechnen.

Anmeldung:  nur über die Klubs bzw. den LSV bis 06 04 2008; bitte die o.a. 
Unterlagen jedenfalls am ersten Kurstag mitbringen, (11 04) da ansonst 
eine Prüfungsanmeldung beim Amt der Landesregierung nicht möglich ist 
sowie um möglichst pünktliches Erscheinen; max. Teilnehmerzahl etwa 15

Ergänzende Auskünfte: 

Erich  Klose

Liechtensteinstrasse 141/8
 ++43-(0)1-924 36 46

++43-(0)699 1 924 36 46
A-1090 WIEN ++43-(0)660 528 72 05

erich.klose@chello.at



An den Landeshauptmann von Burgenland als Schifffahrtsbehörde
ANTRAG AUF ZULASSUNG ZUR PRÜFUNG FÜR
 SCHIFFSFÜHRERPATENT - 20 m - SEEN UND FLÜSSE
 SCHIFFSFÜHRERPATENT - 10 m
X SCHIFFSFÜHRERPATENT - 10 m - SEEN UND FLÜSSE
 SCHIFFSFÜHRERPATENT - RAFT
ANTRAG AUF AUSSTELLUNG 
X  INTERNATIONALES ZERTIFIKAT FÜR FÜHRER VON SPORTFAHRZEUGEN
ANTRAGSTELLER
Akademischer Grad................................................................................
Familienname ...........................................................................
Vorname(n) .........................................................................
Wohnadresse ...................................................................................
Geburtsort und -datum ....................................................................
Geburtsstaat (Kfz-Unterscheidung) ..............................
Staatsangehörigkeit ..............................................

ANTRAG AUF EINSCHRÄNKUNG AUF
Fahrzeugart 1) X Sportfahrzeuge

 Fähren
 Schwimmende Geräte

Antriebsleistung 1)  < ........... kW
Gewässer/Gewässerteile...............................................
1) Beim Schiffsführerpatent - Raft ist keine Einschränkung der Fahrzeugart und der An-

triebsleistung möglich.
ZUSTELLADRESSE
Straße, Hausnummer ................................................................................
PLZ, Ort .......................................................................................
Telefon tagsüber        ........................................................................
.............................................................................................................................
           Datum                               Unterschrift des Antragstellers 
                                                                                                                            

  LICHTBILD



Dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung sind folgende Beilagen anzuschlie-
ßen:

Prüfvermerk 
der Behörde

Nachweis der Identität und der Vollendung des 18. Lebensjahres: zB Ge-
burtsurkunde, Personalausweis, Pass.

2 Passfotos, eines davon ist auf der Vorderseite aufzukleben.

Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung:
Ärztliches Gutachten (nicht älter als 3 Monate) über die Eignung zum Lenken eines 
Kraftfahrzeuges der Gruppe C; für das Schiffsführerpatent - 10 m, das Schiffsführer-
patent - 10m - Seen und Flüsse und das Schiffsführerpatent - Raft gilt ein Befähi-
gungszeugnis  für  die selbstständige Führung eines Triebwagens,  Luftfahrzeuges 
oder Kfz als Nachweis.

Nachweis der persönlichen Verlässlichkeit:
Strafregisterbescheinigung (nicht älter als 3 Monate); für das Schiffsführerpatent - 
10 m, das Schiffsführerpatent - 10 m - Seen und Flüsse und das Schiffsführerpatent 
- Raft gilt ein Befähigungszeugnis für die selbständige Führung eines Triebwagens, 
Luftfahrzeuges oder Kfz als Nachweis.

Nachweis der Fahrpraxis (1 Monat für Schiffsführerpatent - 20 m - Seen und Flüsse 
und Schiffsführerpatent - Raft):

Schriftliche Bestätigung des Ausbilders, aus der Funktion, Fahrzeugart und -länge, 
Dauer und Gewässer hervorgehen.

Nachweis über die Ausbildung für die Leistung Erster Hilfe (Schiffsführerpatent - 20 
m - Seen und Flüsse) bzw. Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden So-
fortmaßnahmen (Schiffsführerpatent - 10 m, Schiffsführerpatent - 10 m - Seen und 
Flüsse, Schiffsführerpatent - Raft):

Ausbildung für die Leistung Erster Hilfe: Entsprechende Kursbescheinigung (16-
Stunden-Kurs) oder Kfz-Führerschein der Gruppe D.

Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen: Entsprechende Kursbe-
scheinigung (6-Stunden-Kurs) oder Kfz-Führerschein.

Wird nur die Ausstellung eines Internationalen Zertifikates beantragt, sind dem 
Antrag anzuschließen:

2 Passfotos, eines davon ist auf der Vorderseite aufzukleben; gültiger inländischer 
Befähigungsausweis

PRÜFUNGSDATEN

Ort: ...........................................................................................................

Datum: ...............................................................................................

Fahrzeug: ..............................................................................................

Prüfer Theorie Praxis

Rechtskundiger Prüfer: .............................

Technischer Prüfer: .............................


